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Index

64/03 Landeslehrer

Norm

LDG 1984 §32;

LDG 1984 §69;

LDG 1984 §70 Abs1 Z2;

LDG 1984 §71 Abs1;

Rechtssatz

Die Bf hat die Jahresabrechnung für ein Schuljahr hinsichtlich ihrer Mehrdienstleistungen (MDL) für einen Monat nicht

korrekt vorgenommen. Sie begehrte ihre eigenen MDL rechtswidrig und ist für die Geltendmachung und Verrechnung

dieser MDL selbst verantwortlich. Der "falsche Eintrag" der MDL hätte au?allen müssen. Auf diese Verrechnung ihrer

eigenen MDL ist ein Maßstab, wie er bei der Beurteilung einer fehlerhaften (nachlässigen) Arbeitsweise eines Beamten

bzw. Lehrers in Ansehung der Erfüllung seiner Dienstpflichten zur Anwendung käme, nicht anzuwenden.
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